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1. Abschnitt — Brandstiftung

und andere gemeingefährliche Straftaten § 1 8 7

sönliche oder private m aterielle W erte. Ein besonders schwerer Schaden 
tr it t  z. B. dann ein, w enn durch die B randstiftung ein großes Saatgutlager 
verbrennt. Auch die Vernichtung eines w ertvollen Gemäldes ste llt einen 
besonders schweren Schaden dar, vor allem  w enn es unersetzbar ist und 
dadurch ein besonders schwerer ku ltu re ller V erlust vorliegt.

4. Auch w enn durch die B randstiftung die Begehung einer anderen 
S tra fta t ermöglicht oder ihre Aufdeckung verh indert Werden soll,

liegt nach Ziff. 3 schwere B randstiftung vor.
Die Begehung einer anderen Straftat ermöglicht der Täter, w enn er 

die B randstiftung zu ih rer V orbereitung oder am  Beginn ih rer A usfüh
rung durchführt. Die S traftat, die er ermöglichen will, m uß ein V er
brechen oder vorsätzliches Vergehen sein.

Die Aufdeckung eines Verbrechens oder Vergehens w ill der T äter ver
hindern, w enn e r  durch die B randstiftung die T at verschleiern will. Der 
Tatbestand d er Ziff. 3 ist z. B. auch erfüllt, w enn die T at bereits entdeckt 
ist und der T äter eine B randstiftung zum Zweck der V ernichtung von 
U nterlagen begeht, um dam it die um fassende A ufklärung zu verhindern. 
Die T at kann  auch ein fahrlässiges Vergehen sein.

5. Eine schwere B randstiftung nach Ziff. 3 begeht auch, w er als B rand
stifte r das Löschen des Brandes erschwert oder verhindert. Das

Erschweren oder Verhindern des Löschens des durch den T äter gelegten 
Brandes kann beispielsweise durch E ntfernen oder U nbrauchbarm achen 
von Löschgeräten, U nterbrechen einer Fernsprechleitung, um die Be
nachrichtigung der F euerw ehr zu verhindern, Fehlleiten der anrückenden 
Feuerw ehr, Zerschneiden der Reifen an Fahrzeugen fü r  den W asser- bzw. 
G erätetransport oder Ablassen des angestauten Löschwassers erfolgen. 
Es kann  vor, w ährend oder nach der B randstiftung vorgenom m en werden. 
B randstifter im  Sinne dieser Bestim m ung sind auch der A nstifter und 
M ittäter.

6. Sind m ehrere an der B randstiftung beteiligt, ist nu r der Teilneh
mer nach § 186 verantw ortlich, der die im  T atbestand bezeichneten

Folgen schuldhaft herbeigeführt hat.

§ 187

Gefährdung der Brandsicherheit
Wer vorsätzlich oder fahrlässig den gesetzlichen Bestim

mungen oder den Auflagen der für den Brandschutz verant
wortlichen Organe zur Verhütung oder Bekämpfung von 
Bränden oder Explosionen zuwiderhandelt und dadurch vor
sätzlich oder fahrlässig die Gesundheit oder das Leben eines 
Menschen unmittelbar gefährdet oder die in § 185 Absatz 1 
genannten Gegenstände in unmittelbare Brand- oder Explo-


